
Vertrag 

 

 

zwischen 

 

[Name/Firma des Vertragspartners], 

[Anschri� des Vertragspartners],  

[vertreten durch (Person/Organ, durch die der Vertragspartner bei Abschluss dieses Vertrages 

rechtlich wirksam vertreten wird)] 

 

- nachfolgend "Verkäufer1" genannt – 

 

 

    und 

dem Deutsches Rotes Kreuz e.V., 

Carstennstraße 58, 12205 Berlin, 

vertreten durch den Vorstand, 

dieser vertreten d.d. Vorsitzenden (Generalsekretär) Chris*an Reuter, 

 

- nachfolgend "Käufer" genannt - 

 

- Verkäufer und Käufer nachfolgend 

 auch die "Vertragsparteien" genannt  

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

Präambel:                                      

Das Deutsche Rote Kreuz leistet Hilfe für Menschen in Konfliktsitua*onen, bei Katastrophen und 

gesundheitlichen oder sozialen Notlagen, allein nach dem Maß der Not. Um Kindern in solchen 

humanitären Einsätzen eine besondere Betreuung zu bieten, gibt es „Child Friendly Spaces in 

Emergencies“. Child Friendly Spaces in Emergencies sind sichere, geschützte Orte, die in Krisen- 

und Notsitua*onen eingerichtet werden, um Kindern Schutz, psychosoziale Unterstützung, Spiel-

, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist der Kauf und die Lieferung von child-friendly spaces kits für 0-6 Jährige 

und 7-14 Jährige. Je Altersklasse werden 50 Sets benö*gt. Die näheren Spezifika*onen sowie 

Art und Umfang der vom AuFragnehmer zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der als 

Anlage 1 beigefügten Leistungsbeschreibung, sowie den Spezifika*onen als Anlage 2. Die 

Anlagen 1 + 2 sind wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. 

 

    Ein child-friendly spaces kit für 0-6 Jährige besteht aus folgenden Spielzeugen: 

 
1
 Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei allen Personenbezeichnungen und Pronomen das generische Maskulinum 

verwendet. Dies soll ausdrücklich im Sinne der Gleichbehandlung alle Geschlechter umfassen und beinhaltet 

selbstredend keinerlei Wertungen. 



- 1 Stk Holzbausteine 50er Pack 

- 1 Stk Hammerbank mit Hammer 

- 1 Stk Babypuzzle, Holz, für Kleinkinder, mind. 4 Teile 

- 1 Stk Steckpuzzle, Holz, mind. 8 Teile mit Knöpfen 

- 1 Stk Memory 

- 1 Stk Rassel/ Greifling für Babys und Kleinkinder 

- 1 Stk Fingerpuppen-Set, Plüsch, mind. 6 Stk, versch. Figuren und HauLarben oder Tiere 

- 5 Stk Spielzeugautos, 5-6er Set 

- 5 Stk Weiche Stoffpuppe, ca. 25-30cm mit miOlerer bis dunkler HauLarbe 

- 2 Stk SchaumstoPall, ca. 14cm Durchmesser, versch. Farben 

- 1 Stk SchaumstoPall, ca. 20-25cm Durchmesser 

- 1 Stk Handspiegel mit Griff, Kunststoff, klein für Kinder 

- 5 Stk Seifenblasen, Kunststoff, ca. 40-60ml 

- 5 Stk Malbuch, z.B. Tiere, mind. 50 Seiten 

- 5 Stk Mal-/ZeichenheF, A5, mind. 120 leere Seiten 

- 1 Stk Malblock A4, mind. 50 BlaO 

- 2 Stk Wachsmals*Fe Jumbo, Set aus 5-8 Stk 

- 1 Stk Wachsmals*Fe, Set aus mind. 24 Stk 

- 1 Stk Bunts*Fe Jumbo, Set aus mind. 12 Stk  

- 1 Stk Knete, Set aus mind. 9 Farben 

 

     Ein child-friendly spaces kit für 7-14 Jährige besteht aus folgenden Spielzeugen: 

- 1 Stk Spielesammlung, Set mit mind. 6-7 klassischen BreO- und Familienspielen 

- 1 Stk Domino, Holz, in Box 

- 1 Stk UNO-Kartenspiel 

- 1 Stk Rommé-Kartenspiel, 2 Sets aus je 55 Karten inkl Joker 

- 1 Stk Junior Fußball, Gr. 4, 63,5-66cm, 340-390g 

- 1 Stk Trillerpfeife mit abnehmbarer Kordel, Edelstahl 

- 1 Stk Springseil-Set mit 4 Seilen, 200-250cm lang 

- 2 Stk Tennisbälle, Set aus je 3 Stk, für Rasen, Sand, Harzplatz 

- 1 Stk Frisbee, Set aus 5 Stk, Kunststoff, ca. 20cm, mehrfarbig 

- 2 Stk Tamburine, Set aus je 2 Stk incl Schlägel, Holz, ca. 15 & 20cm  

- 10 Stk Malbücher, versch. Themengebiete, mind. 20 Seiten, ab ca. 7 Jahre 

- 10 Stk Malblöcke, A4, blanko, mind. 50 BlaO 

- 1 Stk, farbiges Bastelpapier/ Tonkarton, A4, mind. 50 BlaO, mehrfarbig 

- 1 Stk Wachsmals*Fe, Set aus mind. 24 Stk 

- 1 Stk Bunts*Fe, Set aus mind. 12 Stk 

- 2 Stk Anspitzer für dünne und dicke S*Fe, mit Behälter und Deckel, versch. Farben 

- 2 Stk Klebes*Fe 20-25g 

- 5 Stk Radiergummis 

- 2 Stk Kinderschere, ca. 12-15cm lang, abgerundete Spitzen 

- 2 Stk Knete, Set aus mind. 5 Farben 

 

(2) Neben diesem Vertrag gelten als Vertragsbestandteile: 

a) Die Ausschreibung des AuFraggebers vom xxxx, bestehend aus 

 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes, 



 der Leistungsbeschreibung (Anlage 1), 

 den Spezifika*onen (Anlage 2), 

 den Beilagen, 

 beantworteten Bieterfragen sowie auFraggebersei*gen Korrekturen an den 

Vergabeunterlagen, 

 dem PreisblaO. 

b) Das Angebot des AuFragnehmers vom       nebst Anlagen. 

c) Die BieterauskünFe. 

d) Die AuFragsverarbeitungsvereinbarung. 

e) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in 

der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung. 

(3) Etwaige Allgemeine GeschäFsbedingungen des Verkäufers werden ausdrücklich nicht 

Vertragsbestandteil. 

(4) Ansprechpartner bei dem Käufer für den Verkäufer ist das Sachgebiet Einsatzlogis*k. 

 

§ 2 Kaufpreis/Zahlungsbedingungen 

(1) Der Kaufpreis beträgt xxx Euro (in Worten: xxx Euro ) ggf. zuzüglich anfallender Umsatzsteuer 

in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.   

Der Kaufpreis gilt für die gesamte Vertragsdauer.  

(2) Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach vollständiger und mangelfreier 

Lieferung sowie Vorlage einer ordnungsgemäßen und prüffähigen Rechnung zur Zahlung 

fällig.  

(3) Die Rechnung ist an die E-Mail-Adresse rechnungsstelle@drk.de zu übersenden. 

(4) Die Zahlung erfolgt durch Überweisung auf folgendes Konto des Verkäufers: 

Bank:              [Name der Bank] 

IBAN: [IBAN] 

BIC: [BIC]. 

(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Käufers bleiben nach Maßgabe der  

§§ 320, 387 ff. BGB ausdrücklich bestehen. 

 

§ 3 Lieferung, Gefahrübergang, Versand 

(1) Lieferzeitraum ist vom xxx bis zum xxx. Der Verkäufer verpflichtet sich, die unter § 1 dieses 

Vertrags bezeichnete Kaufsache innerhalb dieses Zeitraums an den Käufer zu liefern.   

(2) Der Käufer verpflichtet sich, die Lieferungen bis zum Vertragsende zu den jeweils vereinbarten 

Terminen anzunehmen.  

(3) Das Risiko des Versands trägt der Verkäufer bis zur Übergabe an den Käufer. 

(4) Sofern Abholung durch den Käufer vereinbart wurde, erfolgt der Gefahrübergang mit 

tatsächlicher Übergabe an den Käufer. 

(5) Teillieferungen sind ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich schriFlich vereinbart. 

 

§ 4 Lieferbedingungen / Erfüllungsort 

(1) Die Lieferung erfolgt mit Incoterm DAP innerhalb Deutschlands an den in der Bestellung/im 

AuFrag angegebenen Ort.  

(2) Das Risiko des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des 

Kaufgegenstandes trägt bis zur Übergabe an den Käufer oder eine von diesem benannte 

Person der Verkäufer. 



(3) Vertraglicher Erfüllungsort für beide Vertragsparteien ist der Sitz des Käufers. Der hier 

genannte vertragliche Erfüllungsort ersetzt nach dem Willen beider Vertragsparteien die 

Regelung des § 269 BGB.  

§  5 Eigentumsvorbehalt 

(1) Das Eigentum an dem Kaufgegenstand geht mit vollständiger Bezahlung und tatsächlicher 

Übergabe auf den Käufer über. 

(2) Forderungen aus Eigentumsvorbehalt dürfen gegen den Käufer nicht geltend gemacht 

werden, sofern die Kaufsache vollständig bezahlt und geliefert ist. 

 

§ 6 Sachmängel, Gewährleistung, Mängelrügen 

(1) Der Verkäufer steht für die BetriebsbereitschaF der unter § 1 bezeichneten Kaufsache 

ein und garan*ert die Funk*onsfähigkeit nach den vereinbarten technischen Daten. 

(2) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme der Ware und endet nach Ablauf von zwei 

Jahren. Für offene und versteckte Mängel gelten die gesetzlichen VorschriFen. 

(3) Es gilt die gesetzliche MängelhaFung nach den §§ 434 ff. BGB.  

(4) Der Verkäufer garan*ert, dass die Kaufsache frei von Rechten DriOer ist. 

 

§ 7 Vertragsstrafen 

Liefert der Verkäufer die jeweilige Menge/die Kaufsache nicht innerhalb der in § 3 Abs. 1 

bes*mmten Frist oder führt er die Teillieferungen nicht termingerecht aus, ist er zur Zahlung einer 

Vertragsstrafe an den Käufer verpflichtet. Die Vertragsstrafe beträgt pro verspäteten Werktag 0,3 

Prozent des AuFragswerts, wird aber insgesamt auf 5 % des AuFragswertes begrenzt.  

  

§ 8 Höhere Gewalt und Pandemieklausel 

(1) Wird die Lieferung des Kaufgegenstandes nach § 1 durch den EintriO höherer Gewalt 

unterbrochen, so werden die Parteien von den Verpflichtungen aus diesem Vertrag für diese 

Zeit befreit. Umfasst sind insbesondere bewaffnete Konflikte, Naturkatastrophen, 

Verfügungen von höherer Hand, Sabotage, Streiks und Aussperrungen, geologische 

Veränderungen und Einwirkungen und sons*ge unvorhersehbare unabwendbare Ereignisse.  

In diesem Fall bestehen keine Ansprüche auf die Zahlung der Vergütung, auf den Ersatz von 

Auslagen oder Schadensersatz. 

(2) Bei einem EintriO von höherer Gewalt verpflichtet sich jede Vertragspartei die andere 

unverzüglich zu unterrichten und alle notwendigen Informa*onen, die der 

Schadensminderung dienen, zur Verfügung zu stellen. Die Parteien verpflichten sich, über die 

möglichen und notwendigen Maßnahmen in einem solchen Fall zu beraten. 

(3) Werden die Parteien bei der Erfüllung ihrer vertraglichen Leistungen durch Auswirkungen, die 

direkt oder indirekt im konkreten Zusammenhang mit eine/r Schutzmaßnahme zur 

Verhinderung der (weiteren) Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit im 

Sinne des Infek*onsschutzgesetzes einer staatlichen Behörde oder anderen Epidemien oder 

Pandemien stehen beeinträch*gt, verpflichten sie sich hierüber die andere Vertragspartei 

unverzüglich in TexLorm zu informieren. Eine Verlängerung von Fristen ist in einem solchen 

Fall möglich, jedoch erst nach Rücksprache. Sie kann aber zu keinem RücktriOsrecht oder 

Schadensersatzanspruch der anderen Vertragspartei führen. Beide Parteien verpflichten sich, 

ihr Möglichstes zur Schadensminderung zu unternehmen.  

(4) Eine Beeinträch*gung nach Absatz 3 liegt insbesondere vor, wenn 



 der Betrieb oder ein Teil des Betriebs einer Vertragspartei von 

Quarantänemaßnahmen betroffen ist, 

 behördlich angeordnete Betriebsschließungen, Ausgangssperren, 

Reiseverbote oder Auslands-Rückkehr-Gebote ausgesprochen werden, 

 aufgrund von Einreisesperren oder anderwei*ger behördlicher Maßnahmen 

LieferkeOen unterbrochen werden und daher Material oder Dienstleistungen 

nicht zur Verfügung stehen, 

 der Betrieb oder ein Teil des Betriebs einer Vertragspartei aufgrund des 

Infek*onsgeschehens nicht arbeitsfähig ist oder sich in Quarantäne befindet. 

(5) Beide Vertragsparteien sind bei einer andauernden Unterbrechung oder Beeinträch*gung 

von über 12 Monaten berech*gt gänzlich oder teilweise den Vertrag zu kündigen, ohne dass 

von der anderen Vertragspartei hieraus Ersatzansprüche abgeleitet werden können. 

 

§ 9 Salvatorische Klausel 

(1) Sollten einzelne Bes*mmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam, nich*g oder 

undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bes*mmungen davon 

nicht berührt.  

(2) Die in Absatz 1 genannten unwirksamen Bes*mmungen, sind durch neue, dem geltenden 

Recht entsprechende Bes*mmungen zu ersetzen. Entsprechendes gilt, wenn sich in dem 

Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. 

 

§ 10 Schlussbes>mmungen 

(1) Mündliche Abreden bzw. Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bestehen nicht.  

(2) Sämtliche Änderungen des Zeitplanes der Lieferung, des Umfanges der Leistung gemäß § 1 

dieser Vereinbarung des Verkäufers, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der TexLorm unter 

ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Vereinbarung. Dies gilt, soweit nicht die Einhaltung 

weitergehender FormvorschriFen erforderlich ist. Als TexLorm reicht eine elektronische 

ÜbermiOlung mit erkennbarer Signatur eines Vertretungsberech*gten aus. Für solche 

Änderungen ist auf Seiten des Käufers die Teamleitung des Teams Einsatzunterstützung 

Inland/Ausland zur Unterzeichnung bevollmäch*gt.  

(3) Weitere, als die vorab genannten beidsei*gen Änderungen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der SchriFform. Unter SchriFform verstehen die Vertragsparteien ein Dokument mit 

eigenhändigen UnterschriFen der jeweiligen Vertretungsberech*gten der Parteien. Dies gilt 

auch für die Abbedingung dieser Bes*mmung selbst. 

(4) Sämtliche in diesem Vertrag genannten Anlagen sind verpflichtender Vertragsbestandteil. 

(5) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts. 

(6) Als ausschließlicher Gerichtsstand für Strei*gkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag wird Berlin vereinbart. 

 

 

 

 

 

 

 



 

______________________________ _________________________________ 

[Ort, Datum] [Ort, Datum] 

 

______________________________ _________________________________ 

Deutsches Rotes Kreuz e. V. [Name/Firma des Verkäufers] 

[(ggf. (i.V.) zust. Vertreter nach Dienstanweisung] [Vertreter] 

[Funk*onsbeschreibung] [Funk*onsbeschreibung z.B. Vorstand, z.B. 

 GeschäFsführer, Vorstand 


